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An den 

Herrn Präsidenten 

des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wie n' 
,. 

Auf' die Anfrage der Abgeordneten Dkfm. Ilona GRAENITZ und 

Genossen betreffend Verordnung zur Kennzeichnungspflicht von 

Chemikalien gemäß § 18 Chemik·aliengesetz· 1987, Nr. '1537/J, 

vom 9. Februir 1988, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1 G.: 

Eine Verordn~ng a~f Grund ~es § 18 Abs. 6 des Chemikalien

ges~tzes Uber' die Kennzei~hnunggefährlicher Stoffe und ge~ 

fährlicher Zubereitungen ist ,in Ausarbeitung. Zu den Angaben 

auf der Kennzeichnung, die deutlich sicht~ und lesbar auf 

jeder Verpackung anzubringen ist, 'gehören gemäß § 18 Abs. 1 

Z 7 leg. cit. auch Hinweise zur schadlosen Beseitigung der ~n 
, 

den'Verpack~~gen enthaltenen gefährlichen Stoffe oder Zube-

reitungen. 

Die Zielrichtung der Anfrage scheint sich jedoch eher auf die 

(konsumentenfreundliche)Kennzei~hnungderUmweltgefährlich-
I . 

keit der Verpackungsmaterialien als solcher z·u bezie~en. 

Diese .Verpackungsmaterialien wären nach dem ChemG als' Fertig

waren zu behandlen, fUr die das ~esetz allerdings nic~t so 

weitreichende Vorschriften wie fUr die Kennzeichnung von 

~Stoffen oder Zubereitungen vorsieht. 
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Eine gesetzliche Grundlage für die Kennzeichnung von Ver

packungsmaterialien besiünde allenfalls in § 14 Abs. lChemG, 

demzufolge ich zur Vermeidung von Gefahren für das Leben oder. 

die Gesundheit von Menschen oder für die Umwelt nach.Anhörung 

der Chemikalienkommissiondurch Verordnung festzulegen habe, 
" ,. .. , 

daß .• ~ bestimmte gefährliche Fe~tigwaren nur mit einer be-

stimmten Kennzeichnung .•• in Verkehr gesetzt werden dürfen. 

Als "gefährlic;he Fertigwaren" gelten gemäß § 2 Abs. 6 

leg.cit. auch Verpackungen.von gefäh~lichen Stoffen oder ge-' 

fährlichen Zubereitungen, ~ sie nach Vewendung dieser 

Stoffe oder Zubereitungen noch Restmengenderselben bein-, 

halten •. 

Eine solche Verordnung kann nur im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheitenun~ -

soweit sich die Vorschrift auf Futtermittel 9 Pflanzenschutz

mittel oder Saatgut bezieht - im Einvernehmen mit dem Bundes

minister für Land- und Forstwirtschaft erlassen werden. 

Auch § 20 ChemG ermächtigt mich zur Erlassungeiner Ver

ordnung über die Kennzeichnung ( und die Gebrauchsanweisung) 

für gefährliche Fertigwaren, insb. auch im .. Hinblick auf deren 

~eseitigung9 di~s allerdings nur, soweit den Erfordernissen 

nicht durch entsprechende Kennzeichnungsvorschriften auf 

Grund des § 32 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wett

bewerb 1984, BGBl. Nr. 448, entsprochen ist. Diese Verordnung 

bedarf des Einvernehmens mit dem Bundesminist€r tür. Arbeit 

'und Soziales und dem Bundesminister für wirtschaftliche Ange

legenheiten. 
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Eine.generelle Regelung der Kennzeichnung von Verp~ckungs-
) . , 

materialien im Hinblick·auf ihre Umweltgefährlichkeit durch 

Deponierung oder Verbrennung sollte aus GrUMden der Zweck

mäßigkeit im Rahmeri eines umf~ssenden.Abfallwirtschaftsge

setzes erf~lg~n, fUr das der in meinem Ressprt eingeri~htete 

Beirat fUr Abfallwirtschaft derzeit die fachlichen Grundlagen 

in Form eines Abfallwirtschaftskonzeptes erstellt. 

Zu 2.: 

pie Kennzeichnun~ nach einer Verordnung gemäß§ 18 Abs. 6 

ChemG wird grundsätzlich alle im Inland in Ve~kehr gebrachter 

gefährlichen Stoffe und gefährlichen Zubereitungen erfassen. 
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